
Vollmacht 
Den RAe der Kanzlei Manusch & Heinsch  

wird in Sachen 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

wegen	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Az.  

Prozessvollmacht gem. §§ 81 ff. ZPO, §§ 302, 374 StPO, § 67 VwGO, § 73 SGG & Vollmacht zur außergerichtlichen 
Vertretung erteilt. 

Diese Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf folgende Befugnisse: 

1. die Verteidigung & Vertretung in Bußgeld- & Strafsachen in allen Instanzen samt Vor - & Nebenverfahren — auch für den 
Fall eigener Abwesenheit; die Vertretung gem. § 411 II StPO mit ausdrücklicher Ermächtigung gem. § 233 1 StPO; 
Vertretung in Strafvollzugsangelegenheiten. Der Verteidiger ist gem. § 350 Abs. 1 StPO vom Hauptverhandlungstermin 
zu benachrichtigen, 

2. Strafanträge stellen & zurückzunehmen sowie die Zustimmung gem. §§ 153 ff. StPO zu erteilen, 
3. Entschädigungsanträge nach dem StrEG zu stellen. Diese Vollmacht erstreckt sich sowohl auf die Befugnis, für mich 

Entschädigungsanträge jeglicher Art zu stellen, als auch auf meine Vertretung im sogenannten gesonderten 
Betragsverfahren, 

4. Nebenklage zu erheben & als Nebenkläger aufzutreten, 
5. Empfangnahme des Streitgegenstandes, von Geld, Wertpapieren u. ä., Urk&en etc.. sowie der vom Gegner, von der 

Justizkasse oder anderen Stellen zu erstattenden Kosten & Auslagen, 
6. Entgegennahme von Zustellungen, Einlegung & Rücknahme von Rechtsmitteln sowie Verzicht auf solche; Erhebung & 

Rücknahme von Widerklagen - auch in Ehesachen, 
7. Abgabe & Empfang von einseitigen Willenserklärungen (z.B. Kündigungen) & Vornahme einseitiger Rechtsgeschäfte, 

insbesondere Begründung & Aufhebung von Vertragsverhältnissen, 
8. Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter & deren Versicherung sowie Akteneinsicht, 
9. Vertretung vor Arbeits-, Sozial- & Verwaltungsgerichten sowie in den entsprechenden Vorverfahren, 
10. Vertretung vor Familiengerichten gem. § 78 Abs. 1 Satz 2 ZPO, Anträge auf Scheidung der Ehe & Anträge in Folgesachen 

zu stellen sowie Vereinbarungen über Scheidungsfolgen zu treffen & Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten- & 
Versorgungsauskünften, 

11. Abschluss außergerichtlicher Vergleiche, 
12. Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf Dritte, 
13. Vertretung in allen Nebenverfahren, z. B. einstweilige Verfügung, Arrest, Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung samt 

der aus ihr erwachsenden besonderen Verfahren, Zwangsversteigerung, Zwangsverwaltung & Hinterlegungsverfahren, 
14. Vertretung in Insolvenz- oder Vergleichsverfahren über das Vermögen des Gegners, in Freigabeprozessen & als 

Nebenintervenient, 
15. Beseitigung des Rechtsstreits durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis, 
16. Fotokopien nach eigenem Ermessen anzufertigen. 
17. Im Falle des Freispruchs trete ich die durch die Staatskasse zu erstattenden Rechtsanwaltsgebühren an den 

bevollmächtigten Rechtsanwalt ab. 
18. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gerichtsstand & Erfüllungsort ist gemäß § 29 ZPO der Kanzleiort der Bevollmächtigten. 
Den Bevollmächtigten wird die Ermächtigung erteilt, meine sämtlichen Ansprüche selbst einzuziehen & die anfallenden 
Honare aus der eingezogenen Summe zu verrechnen. Dabei trete ich insbesondere bereits jetzt mögliche 
Kostenerstattungsansprüche gem. § 467 ff StPO, Kautionsrückzahlungsansprüche oder Auszahlungsansprüche an 
beschlagnahmten oder sichergestellten Geldern, zur Deckung des Honoraranspruchs, bis zur Höhe des Honorars, an die die 
Bevollmächtigten ab. Die Bevollmächtigten nehmen die Abtretung an. 
Ich bin gem. § 49b V BRAO hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen worden, dass, sofern keine anderweitige 
Honorarvereinbarung erfolgt ist, sich alle Gebühren nach dem Gegenstandswert berechnen. Mir ist bewusst, dass diese ggf. 
nicht von meiner Rechtsschutzversicherung getragen werden & von mir selbst zu leisten sind & auch durch das Einholen 
einer Deckungszulage ggf. Kosten entstehen können. 
Zudem bin ich hiermit darauf hingewiesen worden, dass im Arbeitsrechtsprozess auch für die obsiegende Partei kein 
Anspruch auf Entschädigung wegen Zeitversäumnis & auf Erstattung der Kosten für die Zuziehung eines 
Prozessbevollmächtigte oder Beistands besteht. Mir ist zudem bekannt, dass ich auch selbst auftreten oder mich durch 
einen Verbandsvertreter vertreten lassen kann. 

Die Datenschutzerklärung, Widerrufsbelehrung & Allgemeine Mandatsbedingungen habe ich erhalten & zur 
Kenntnis genommen. Sofern diese Vollmacht außerhalb unserer Geschäftsräume unterzeichnet wird, sind 
auch die Datenschutzerklärung & Widerrufsbelehrung unterschrieben zurück zu händigen. 

                  	 	  , den	 	 	 	 	  Unterschrift

Soweit Zustellungen statt an 
den Bevollmächtigten auch 
an die Partei unmittelbar 
zulässig sind (z, B. § 16 FGG, § 8 
VWZG), bitte ich diese nur an 
meinen Bevollmächtigten zu 
bewirken.


